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Betreff: Zustimmung zur erneuten LEADER-Bewerbung 2015 - 2023 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis 

   Für 

(j) 

Gegen 

(n) 

Enth 

(E) 

1 Gemeinderat 18.12.2014    

 
in öffentlicher Sitzung. 

 
 

Finanzielle Auswirkungen   x ja  nein 
 
 

Beschlussvorschlag   
 

Der Gemeinderat beschließt nach Beratung, die neue Lokale Entwicklungs-
strategie (LES) der LEADER-Region Baumberge mitzutragen und alles da-

ran zu setzen, die Finanzierung der Umsetzung sicher zu stellen. Dafür 

stellt die Gemeinde Havixbeck für die Jahre 2015 – 2023 insgesamt 
60.000 € zur Verfügung (bezogen auf 8 Förderjahre ergibt sich ein jährli-

cher Betrag von 7.500 €). 
 

 

Begründung 
 

Die Städte Billerbeck und Coesfeld sowie die Gemeinden Havixbeck, Not-

tuln und Rosendahl hatten bereits in der ersten Jahreshälfte 2014 be-
schlossen, sich erneut als LEADER-Region „Baumberge zu bewerben (hier-

zu wurde ein entsprechender Ratsbeschluss am 07.04.2014 – TOP 10 ge-
fasst). 

 
Von November 2007 bis Juni 2015 sind über das LEADER-Programm be-

reits über 1,6 Mio. € an Fördermitteln in die Region geflossen. Die Kon-



- 2 - 

zentration lag dabei auf den Themenfeldern Land- und Forstwirtschaft in 
den Baumbergen, Naturtourismus in den Baumbergen sowie Lebensquali-

tät in den Baumberge-Orten. Konkrete Projekte in Havixbeck waren z. B. 
die Einrichtung des Generationenparks Baumberge, die Schaffung der Be-

hinderten-WC-Anlage im Rathaus und die Anlage der Wohnmobilstellplätze 
am Freibad. 

 

Ende Oktober 2014 erfolgte durch das Land NRW der offizielle Wettbe-
werbsaufruf für die kommende LEADER-Förderperiode. Die für die neue 

LEADER-Bewerbung erforderliche Lokale Entwicklungsstrategie (LES) wird 
derzeit erstellt und bis zum 16.02.2015 im NRW-Umweltministerium ein-

gereicht. Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung stünden den fünf Ge-
meinden/Kommunen in der Region „Baumberge“ bis 2023 insgesamt 2,7 

Millionen Euro an LEADER-Mitteln zur Verfügung. Damit sollen in der Regi-
on bürgernahe Projekte aus möglichen Handlungsfeldern wie z.B. Lebens-

werte Wohnquartiere, Ortsentwicklung, Mobilität, Soziales, Stärkung Eh-
renamt, Tourismus, Natur, Ökologie umgesetzt werden. 

 
Im Gegensatz zur aktuellen Förderperiode ergeben sich für die neue LEA-

DER-Phase u.a. folgende positive Veränderungen: 
 Erhöhung der Anzahl der LEADER Regionen auf ca. 24 (eventuell 

auch mehr) landesweit, um den LEADER Ansatz möglichst breit im 

ländlichen Raum zu etablieren. 
 Für LEADER Regionen der mittleren Größe erhöht sich das LEADER-

Fördervolumen von bislang 1,6 Mio Euro auf künftig 2,7 Millionen 
Euro.  

 Bezuschussung der einzelnen Förderprojekte mit max. 65 % (bis-
lang 55 %). 

 Private Co-Finanzierung möglich (bislang nur öffentliche Co-
Finanzierung erlaubt). 

 
Insbesondere die Einbringung von privaten Co-Finanzierungsmitteln wird 

dazu beitragen, weitere Finanzierungsquellen für LEADER-Projekte in der 
Region „Baumberge“ zu erschließen und die Haushalte der Kommunen zu 

entlasten. 
 

Die Mitgliedskommunen einer LEADER-Region müssen jedoch nach Vorga-

be des Landes NRW bereits zur Abgabe der Bewerbung/LES ein Mindest-
maß an regionaler Co-Finanzierung sicherstellen (für Regionen von mittle-

rer Größe 300.000 Euro), um den Prozess bis 2023 incl. erforderliches Re-
gionalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Evaluierung etc. zu gewährleis-

ten. Da der Abgabetermin auf den 16.02.2015 festgesetzt wurde, reicht 
eine Beschlussfassung des Rates in der 1. Sitzungsfolge im neuen Jahr 

nicht aus. Aus diesem Grunde schlage ich Ihnen schon jetzt die entspre-
chende Beschlussfassung vor.  

Sollten Sie eine vorherige Beratung in einem Fachausschuss wünschen, 
wäre dies in der Sitzung des Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Frem-
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denverkehr und Kultur  am 09.02.2015 möglich. Zur Fristwahrung müsste 
diesem Ausschuss dann aber Beschlussvollmacht erteilt werden. 

 
Die politischen Gremien der weiteren Baumberge-Kommunen werden bis 

zum Februar 2015 gleichlautende Beschlüsse treffen, um die Bewerbung 
in die Wege leiten zu können.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen   
 

Für die Haushaltsjahre 2015 – 2023 sind jährlich 7.500 € im Produkt 0901 
(räumliche Planung und Entwicklung) zu veranschlagen 

 

 
In Vertretung 

 
 

 
 

Gottheil 
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